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Regeste
Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 56 StPO).
Erwägungen
E. 1
Nachdem das Ausstandsgesuch mit Schreiben vom 28. August 2018 zurück- gezogen wurde, ist das Ausstandsverfahren entsprechend von der Ge- schäftskontrolle abzuschreiben.
E. 2
Unter Berücksichtigung der massgebenden Umstände ist vorliegend keine Gerichtsgebühr zu erheben.
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